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§ 1 Allgemeines

(1) Der Verein fü hrt den Namen »Alümni der Instrümentalklassen des Müsikzweiges der Latina
       Aügüst Hermann Francke, vormals Spezialschüle fü r Müsik Halle«, kürz „AlümniVerein des   
       Müsikzweiges der Latina“
(2) Sitz des Vereins ist Halle (Saale).
(3) Das Vereinsjahr ümfasst das Kalenderjahr.

§ 2 Gemeinnützigkeit

(1)  Der  Verein  verfolgt  nach  Maßgabe  von  §  3 Abs  1  dieser  Satzüng  aüsschließlich  ünd 
ünmittelbar  gemeinnü tzige  Zwecke  im Sinne  des  Abschnittes  »Steüerbegü nstigte  Zwecke«  der 
Abgabenordnüng.

(2)  Der Verein ist selbstlos ta tig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(3)  Mittel des Vereins dü rfen aüsschließlich fü r die satzüngsgemaßen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Züwendüngen aüs Mitteln des Vereins.

(4)  Bei  Aüflo süng  oder  Aüfhebüng  des  Vereins  oder  Wegfall  steüerbegü nstigter  Zwecke  fa llt  das 
Vermo gen  des  Vereins  an  eine  jüristische  Person  des  o ffentlichen  Rechts  oder  eine  andere 
steüerbegü nstigte Ko rperschaft zwecks Verwendüng fü r die Fo rderüng von Bildüng, Künst ünd 
Kültür.

(5)  Vereinsamter sind Ehrenamter. Es darf keine Person dürch Aüsgaben, die dem Zweck des Vereins 
fremd sind, oder dürch ünverha ltnismaßig hohe Vergü tüngen begü nstigt werden.

a)   Dessen üngeachtet besteht ein Ansprüch der Vorstandsmitglieder ünd aüch Vereinsmitglieder aüf 
Aüfwendüngsersatz gem. § 670 BGB bis max. in  tatsa chlich nachgewiesener Ho he. Züsa tzlich kann 
aüf  Antrag  ünd  bei  Vorliegen  der  Voraüssetzüngen  eine  Ta tigkeitsvergü tüng  in  Form  einer 
Ehrenamtspaüschale gem. § 3 Nr. 26 a EStG gezahlt werden.

b)   Insbesondere  kann  der  Dirigent  eine  angemessene  Ta tigkeitsvergü tüng  gem.  §  3  Nr.  26  EStG 
erhalten. Eine nebeneinander  stehende  Zahlüng  der  Ehrenamtspaüschale  gem.  §  3  Nr.  26  a 
EStG  ünd  der ÜC büngsleiterpaüschale gem. § 3 Nr.  26 EStG kommt nür in Betracht,  wenn die 
zügründe liegenden Ta tigkeiten klar voneinander abgrenzbare Ta tigkeitsbereiche betreffen.

§ 3 Zweck und Ziel

(1) Der Verein fo rdert die Alümni-Idee der Instrümentalklassen des Müsikzweiges der Latina Aügüst 
Hermann Francke Halle ünd damit Bildüng, Erziehüng ünd Wissenschaft, die Volksbildüng  sowie 
die Künst- ünd Kültürpflege ünd damit zügleich das o ffentliche Müsikleben in Sachsen-Anhalt ünd 
aüßerhalb.

(2) Der Vereinszweck soll insbesondere erreicht werden dürch:

-    Bildüng  eines  spielfahigen  Orchesters  (Symphonia  Alümnorüm  Latinae)  sowie  aüch  kleinerer 
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Ensembles ü berwiegend aüs Absolventen / Ehemaligen des Müsikzweiges Instrümentalaüsbildüng 
der Latina AHF in Halle ünd Dürchfü hrüng o ffentlicher Konzerte zür Bereicherüng des o ffentlichen 
Müsiklebens ünd damit Fo rderüng der Künst ünd Kültür ünd Volksbildüng

-  die  Fo rderüng  der  Kontakte  zwischen  dem  Müsikzweig  der  Latina  Halle  (ünd  deren 
Rechtsvorgangern, insbesondere Spezialschüle fü r Müsik Halle ünd Müsikgymnasiüm Halle), ihren
ehemaligen  ünd  gegenwa rtigen  Schü lerinnen  ünd  Schü lern,  Lehrerinnen  ünd
Lehrern,  Mitarbeiterinnen  ünd  Mitarbeitern  sowie  weiteren  interessierten
natü rlichen oder  jüristischen  Personen  mit  dem  weiteren Ziel  der  Ünterstü tzüng  der  Bildüng, 
Erziehüng ünd Wissenschaft

-   die  Fo rderüng  ünd  Dürchfü hrüng  von  gemeinsamen  Projekten  ünd  Veranstaltüngen  ünter 
Beteiligüng  von  ehemaligen  ünd  gegenwa rtigen  Schü lerinnen  ünd  Schü lern,  Lehrerinnen  ünd
Lehrern,  Mitarbeiterinnen  ünd  Mitarbeitern  sowie  weiteren  interessierten
natü rlichen oder  jüristischen  Personen  mit  dem  weiteren Ziel  der  Ünterstü tzüng  der  Bildüng, 
Erziehüng ünd Wissenschaft

-    die Fo rderüng der Ünterstü tzüng der gegenwa rtigen Schü lerinnen ünd Schü ler dürch ehemalige
Schü lerinnen ünd Schü ler

-     den Aüfbaü eines Alümni-Netzwerkes, die Organisation von Alümni-Veranstaltüngen, OC ffentlich-
       keitsarbeit ünd Spendengenerierüng 
 

§ 4 Mitglieder

(1) Mitglied des Vereins kann jede natü rliche Person ab dem vollendeten 14. Lebensjahr ünd jede 
jüristische Person werden.

(2)  Zür Gestaltüng der Arbeit ko nnen Ga ste ünd Aüshilfen hinzügezogen werden.

(3)  Dem  Verein ko nnen  neben  aktiven Mitgliedern aüch Personen  angeho ren, die das Vereinsziel 
dürch  passive Mitgliedschaft ünterstü tzen.

(4)  Der Verein ist in seinem Bestand vom Wechsel seiner einzelnen Mitglieder ünabhangig.

§ 5 Erwerb der Mitgliedschaft

(1)  ÜC ber den Erwerb der Mitgliedschaft entscheidet der Vorstand nach Antrag in Textform.

(3)  Mit Annahme der Mitgliedschaft erkennt das neüe Mitglied die Vereinssatzüng an.

(4)  Grü nde fü r die Ablehnüng eines Bewerbers/einer Bewerberin braüchen nicht genannt zü werden.
§ 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1)  Mitglieder  sind  verpflichtet,  die  Bestrebüngen  ünd  Interessen  des  Vereins  nach  Kra ften  zü 
ünterstü tzen, sowie Beschlü sse ünd Anordnüngen der Vereinsorgane zü befolgen.

(2)  Mitglieder  haben  in  der  Mitgliederversammlüng  gleiches  Stimmrecht.  Eine  ÜC bertragüng  des 
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Stimmrechtes ünd des Wahlrechtes aüf einen Vertreter/eine Vertreterin ist nür dürch Vollmacht 
in Textform mo glich. 

(3)  Die Mitglieder sind zür Zahlüng eines Mitgliedsbeitrages verpflichtet, dessen Ho he ünd Fa lligkeit 
von der Mitgliederversammlüng bestimmt wird.

§ 7 Erlöschen der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft geht verloren dürch

a) freiwilligen Aüstritt züm Gescha ftsjahresende, der dürch  Erkla rüng  in Textform gegenü ber 
dem Vorstand anzüzeigen ist,

b) Aüsschlüss, falls ein Mitglied in einem Zeitraüm von mehr als zwei Jahren ünbegrü ndet  keinen   
      Mitgliedsbeitrag entrichtet hat,
c) Aüsschlüss wegen vereinsschadigenden Verhaltens.

(2)  Dürch  einstimmigen Beschlüss  des  Vorstandes  kann  ein Mitglied  aüs  dem Verein aüsgeschlos-
sen werden. Vor der Beschlüssfassüng ist dem Mitglied ünter Setzüng einer angemessenen Frist 
Gelegenheit zü geben, sich perso nlich oder schriftlich zü rechtfertigen bzw. im Fall von § 7 Abs. 1 
lit c) 2. Alt. den aüsstehenden Beitrag nachzüzahlen.

(3)  Gegen den Aüsschließüngsbeschlüss des Vorstandes steht dem Mitglied das Recht der Anrüfüng 
der Mitgliederversammlüng zü. Diese entscheidet endgü ltig; bis zü diesem Zeitpünkt rühen die 
Mitgliedsrechte.

§ 8 Vereinsorgane

(1)  Organe des Vereins sind

a) die Mitgliederversammlüng
b) der Vorstand
c) der Beirat

§ 9 Mitgliederversammlung

(1)  Die Mitgliederversammlüng soll einmal jahrlich züsammen treten.

(2)   Die  Mitgliederversammlüng  wird  vom  Vorstand  einberüfen.  Aüf   Antrag  in  Textform  von 
mindestens  25% aller  Mitglieder müss eine Mitgliederversammlüng vom Vorstand einberüfen 
werden.

(3)  Alle  Mitglieder  werden  mindestens  14  Tage  vorher  vom  Vorstand in Textform ünter  Angabe 
der Tagesordnüng dazü eingeladen. Eine ÜC bertragüng ü ber elektronische Telekommünikations-
wege ist züla ssig.

 
 (3a)  Die  Mitgliederversammlüng  kann  als  Onlineveranstaltüng  ünd/oder  Hybridveranstaltüng 

dürchgefü hrt werden, wenn Mitglieder an der perso nlichen Teilnahme gehindert sind ünd sich 

- Seite 3 / 6 -



- Vereinssatzung des AlumniVereins des Musikzweiges der Latina
(vormals Symphonia Alumnorum Latinae) vom 02.September 2023

________________________________________________________________________________

aüch  nicht  vertreten  lassen  wollen.  Hinderüngsgrü nde  ko nnen  insbesondere  berüfliche 
Verpflichtüngen, Erkranküng, beho rdliche Maßnahmen, Pandemielagen ünd ahnliches sein.

(4) Die Mitgliederversammlüng wahlt 

a) den Vorstand
b) den Beirat

ünd beschließt ü ber

c) Entlastüng des Vorstandes
d)  Satzüngsanderüngen
e)   Antra ge der Mitglieder ünd des Vorstandes
f)   die Ho he ünd Fa lligkeit des Mitgliedsbeitrages 
g)  die Aüflo süng des Vereins.

(5) Der 1.Vorsitzende leitet die Versammlüng. Er kann von einem Vereinsmitglied vertreten werden. 
Nach  Ero ffnüng  der  Mitgliederversammlüng  gibt  der  Versammlüngsleiter  zünachst  die  vom 
Vorstand festgelegte Tagesordnüng bekannt ünd bringt,  falls die Versammlüng keinen anderen 
Beschlüss  fasst,  die  vorgesehenen  Pünkte  in  der  vorgesehenen  Reihenfolge  zür  Beratüng  ünd 
Abstimmüng.

(6)  Die  Beschlüssfassüng  erfolgt  dürch  einfache  Stimmenmehrheit  der  anwesenden, bei Online- 
ünd Hybridveranstaltüngen der teilnehmenden,  Mitglieder.  Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag 
als abgelehnt.

(7)  Bei  Beschlü ssen  ü ber  die  AC nderüng  der  Satzüng  ünd  die  Aüflo süng  des  Vereins  ist  eine 
Stimmenmehrheit  von  2/3  der  anwesenden,  bei  Online-  ünd  Hybridveranstaltüngen  der 
teilnehmenden,  Mitglieder erforderlich.

(8)   Zür  Aüflo süng  des  Vereins  ist  die  Anwesenheit,  bei  Online-  ünd  Hybridveranstaltüngen  die 
Teilnahme, von mindestens 2/3 der Vereinsmitglieder erforderlich.

(9)  ÜC ber Verhandlüngen ünd Beschlü sse der Mitgliederversammlüng ist ein Protokoll aüfzünehmen, 
das  von  dem  Versammlüngsleiter/der  Versammlüngsleiterin  ünd  dem  Protokollfü hrer/der 
Protokollfü hrerin zü ünterzeichnen ist.

§ 10 Der Vorstand

(1) Der Vorstand setzt sich züsammen aüs

a) dem/der 1. Vorsitzenden 
b) dem/der 2. Vorsitzenden 
c) soweit aüsreichend Bewerber/Bewerberinnen vorhanden sind, aüs  bis zü vier weiteren
     Mitgliedern

(2) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlüng fü r 4 Jahre gewahlt. Wiederwahl ist mo glich.
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(3)  Scheidet  ein  Vorstandsmitglied  wahrend  seiner  Amtsperiode  aüs,  so  berüft  der  verbleibende 
Vorstand ein Ersatzmitglied fü r die verbleibende Amtsdaüer des Aüsgeschiedenen.

(4) Der erste ünd der zweite Vorsitzende sind Vorstand im Sinne des § 26 BGB. Jedoch kann jeder fü r 
sich allein den Verein nach aüßen vertreten.

(5)  Der Vorstand regelt die Aüfgabenverteilüng im Vorstand ünmittelbar an die Wahl anschließend in 
einem Gescha ftsplan.

§ 11 Beschlussfassung des Vorstandes

(1) Beschlü sse fasst der Vorstand dürch mehrheitliche Abstimmüngen.

(2) Der Vorstand trifft sich regelmaßig zür Abstimmüng seiner Ta tigkeiten. Dazü ist die Anwesenheit, 
bei Online- ünd Hybridveranstaltüngen Teilnahme, von mindestens 2/3 der Vorstandsmitglieder 
no tig, die Vollstandigkeit des Vorstandes ist jedoch anzüstreben. Die Vorstandssitzüng kann als 
Onlineveranstaltüng ünd/oder Hybridveranstaltüng dürchgefü hrt werden, wenn Mitglieder an der 
perso nlichen  Teilnahme  gehindert  sind  ünd  sich  aüch  nicht  vertreten  lassen  wollen. 
Hinderüngsgrü nde  ko nnen  insbesondere  berüfliche  Verpflichtüngen,  Erkranküng,  beho rdliche 
Maßnahmen,  Pandemielagen  ünd  ahnliches  sein.  Ladüngen  zü  Vorstandssitzüngen  sollen  in 
Textform  mit  einer  Frist  von  14  Tagen  erfolgen.  Eine  ÜC bermittlüng  dürch  elektronische 
Kommünikationsmittel ist züla ssig.

(3) Bei Beschlü ssen, zü denen die Einstimmigkeit des Vorstands erforderlich ist, kann das Stimmrecht 
bei  Verhinderüng  eines  Vorstandsmitgliedes  dürch  schriftliche  Vollmacht  aüf  ein  anderes 
Vorstandsmitglied ü bertragen werden.

§ 12 Der Beirat

(1) Der Beirat besteht aüs dem Dirigenten ünd mindestens einem, max. vier weiteren  Orchester-
mitgliedern.

(2) Dirigent ünd Kü nstlerischer Leiter ist Herr Henry Ventür. Die weiteren Beiratsmitglieder werden 
von  der  Mitgliederversammlüng  aüf  eine  Amtszeit  von  4  Jahren  gewahlt.  Zür  Abwahl  des 
Dirigenten ist Satzüngsanderüng erforderlich.

(3)  Der  Beirat  beschließt  die  Aüswahl  ünd  den  Ümfang  des müsikalischen Programms.

§ 13 Beschlussfassung des Beirats

(1) Beschlü sse fasst der Beirat dürch mehrheitliche Abstimmüng. In Pattsitüationen entscheidet die 
Stimme des Dirigenten.

(2)  Der Beirat trifft sich regelmaßig zür Abstimmüng seiner Ta tigkeiten. Zür Beschlüssfassüng ist eine 
Anwesenheit, bei Online- ünd Hybridveranstaltüngen Teilnahme,  von  2/3  der  Beiratsmitglieder 
erforderlich,  die  Vollstandigkeit  des  Beirats  ist  jedoch anzüstreben. Die Beiratssitzüng kann als 
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Onlineveranstaltüng ünd/oder Hybridveranstaltüng dürchgefü hrt werden, wenn Mitglieder an der 
perso nlichen  Teilnahme  gehindert  sind  ünd  sich  aüch  nicht  vertreten  lassen  wollen. 
Hinderüngsgrü nde  ko nnen  insbesondere  berüfliche  Verpflichtüngen,  Erkranküng,  beho rdliche 
Maßnahmen, Pandemielagen ünd ahnliches sein.

§ 15 Auflösung des Vereins

(1)  Die  Aüflo süng  des  Vereins  kann  nür  von  der  Mitgliederversammlüng  ünter  Einhaltüng  der 
Regelüngen dieser Satzüng beschlossen werden.

(2)  Fü r den Fall der Aüflo süng des Vereins werden die zwei Vorsitzenden zü Liqüidatoren ernannt. 
Zür Beschlüssfassüng der Liqüidatoren ist Einstimmigkeit erforderlich. Ihre Rechte ünd Pflichten 
bestimmen  sich  im  ÜC brigen  nach  den  Vorschriften  des  Bü rgerlichen  Gesetzbüches  ü ber  die 
Liqüidatoren (§§47ff.  BGB).  Etwaig verbleibendes Vereinsvermo gen fa llt  einer gemeinnü tzigen 
Ko rperschaft zü, deren Ziele dem gemeinnü tzigen Zweck des Vereins nahe sind.

§ 16 Inkrafttreten

Die Satzüng würde von der Grü ndüngsversammlüng am 02.06.2012 beschlossen ünd in Kraft gesetzt 
ünd  dürch  Beschlüss  der  Mitgliederversammlüng  vom  14.08.2012,  26.08.2022  ünd  02.09.2023 
geandert ünd erganzt.

Halle (Saale), 02.09.2023

         

Kerstin Haase        Henry Ventur
Versammlungsleiterin,  1.Vorsitzende        Protokollführer, 2. Vorsitzender
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